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Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren!  

 

Wir haben es gehört: Niedersachsen ist beim Opferschutz gut aufgestellt. Die 

Entscheidung der Landesregierung, einen Opferschutzbeauftragten zu ernennen, 

war richtig. Dies folgt der Verabredung der Bundesregierung und der 

Bundesländer. 

 

Herrn Pfleiderer übermittle ich seitens der SPD-Fraktion ganz herzliche 

Glückwünsche und wünsche ihm für die verantwortliche Tätigkeit alles Gute. 

 

Herr Pfleiderer, die ersten Arbeitstage, habe ich mir sagen lassen, haben schon 

sehr deutlich gezeigt, wie wichtig Ihre Aufgabe ist und wie viel Nachfrage nach 

Ihrer Expertise besteht.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

falls Sie sich selbst einmal einen Überblick verschaffen wollen, falls Sie selbst 

einmal gefragt werden, verweisen Sie gern auch auf die Homepage des 

Opferschutzbeauftragten. Sie ist wirklich gut aufgebaut. Hier finden Sie viele 

Informationen, die weiterhelfen können.  

 

Es ist richtig, für die Fälle von Anschlägen und großen Schadensereignissen eine 

Struktur aufzubauen, die schnell und professionell helfen kann. Ich selbst erinnere 

mich noch an das große Zugunglück in Eschede vor 20 Jahren. Eine Nachbarin 

saß in diesem Zug, der verunglückt ist, und hat von ihren Erlebnissen berichtet. 

Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Es gab über 100 Tote, sehr 

viele Schwerverletzte. Wie durch einen Zufall waren viele Pastoren in der Nähe, 

die auf einem Seminar waren, die dann schnell zur Unglücksstelle eilen und den 

Opfern und auch den Einsatzkräften zur Seite stehen konnten.  

 

In der Folge führte das dazu, dass man für Einsatzkräfte eine Begleitung 

aufgebaut hat, dass man Einsatzkräften heute besser helfen kann. Dieser Einsatz 

hat in der Evaluation aber auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass jene, die helfen 
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wollen, eine gute Ausbildung haben. Alleine die Bereitschaft zu helfen, reicht 

nicht. Vielmehr muss man sehr genau wissen, was man tut.  

 

Wir begrüßen es sehr, dass jetzt nicht nur diese Struktur für Einsatzkräfte 

entsteht, sondern dass es auch eine professionelle Struktur für die Opfer solcher 

Unglücke gibt. Ich will aber auch sagen, meine Damen und Herren, dass wir in 

Niedersachsen schon seit sehr vielen Jahren im Opferschutz gut aufgestellt sind. 

Im Jahr 2001 hat die SPD-Fraktion für Niedersachsen und damit für das erste 

Bundesland beantragt, eine Struktur aufzubauen, die dann in Form der Stiftung 

Opferhilfe gegründet worden ist. Bereits im Jahr 2001 konnte die Stiftung 

Opferhilfe ihre Tätigkeit aufnehmen. Sehr schnell ist dann auch in allen elf 

Landgerichtsbezirken ein Opferhilfebüro eingerichtet worden. 

 

Es war übrigens damals Dr. Christian Pfeiffer, der dies angeschoben hat. Ich will 

ihm an dieser Stelle noch einmal für diese vorbildliche Arbeit, die er hier geleistet 

hat, danken. Er hat Niedersachsen damit wirklich in diese Vorreiterposition 

gebracht.  

 

In der Zwischenzeit - mir liegen die Zahlen bis Ende 2018 vor - konnte mehr als 

26.000 Opfern von Straftaten geholfen werden. Allein im letzten Jahr waren es 

2.357 Menschen, denen die Opferhilfebüros mit Rat und Tat zur Seite stehen 

konnten.  

 

Noch eine Zahl ist vielleicht interessant: Seit 2001 sind mehr als 6,3 Millionen 

Euro im Wege der schnellen Hilfe an Betroffene ausgezahlt worden.  

 

Meine Damen und Herren,  

 

auch wenn unsere Präventionsangebote mittlerweile schon sehr gut ausgebaut 

sind - wir haben es gehört; wir sehen es immer wieder; wir haben es jetzt an dem 

Mord an Herrn von Weizsäcker gesehen -, können nicht alle Straftaten verhindert 

werden. Jeder kann Opfer einer Straftat werden. Aber wenn jemand Opfer einer 

Straftat geworden ist, dann dürfen wir uns nicht nur darum kümmern, dass die 

Täter ein Verfahren bekommen; wir müssen uns auch um die Opfer kümmern. 
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Dafür haben wir eine Verantwortung. Wir müssen den Opfern helfen, ihre 

erlittenen körperlichen, psychischen und auch materiellen Schäden zu 

kompensieren.  

 

Dazu ist es wichtig - auch das ist schon gesagt worden -, dass wir die 

Opferhilfebüros nicht als Konkurrenz im Markt sehen, sondern dass es eine gute 

Zusammenarbeit mit allen Einrichtungen, die sich in diesem Bereich betätigen, 

gibt. Dazu gehört selbstverständlich der WEISSE RING. Das will ich hier auch 

noch einmal ausdrücklich sagen.  

 

In der letzten Legislaturperiode konnten wir unsere Vorreiterrolle im Opferschutz 

ausbauen. Wir haben unter Rot-Grün, unter Ministerin Niewisch-Lennartz, die 

psychosoziale Prozessbegleitung besonders voranbringen können. Auch hier 

waren es übrigens wieder die Opferhilfebüros, die durch ein Projekt dafür gesorgt 

haben, dass Qualitätsstandards und ein Schulungskonzept entwickelt werden 

konnten. Das ist ein sehr gutes Verfahren, das wir damals unter Rot-Grün 

angestoßen haben. 

 

In dieser Legislaturperiode ist nun der Opfer-schutzbeauftragte hinzugekommen. 

Das ist, so denke ich, eine sehr gute Weiterentwicklung. Ich bin mir sehr sicher, 

dass es auch in Zukunft weitere Handlungsbedarfe gibt. 

 

Abschließend möchte ich noch einmal allen, die sich im Opferschutz betätigen, 

ganz herzlich danken. Viele Hauptamtliche, aber auch sehr viele Ehrenamtliche 

helfen hier. Ihnen allen einen großen Dank. Ich hoffe sehr, dass diese gute Arbeit 

auch in Zukunft gut weitergeführt werden kann.  

 

Danke schön. 


